
Allgemeine Verkaufsbedingungen der  
Westermann GmbH & Co. KG, Okereistr. 7, 49479 Ibbenbüren 

 
§ 1, Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 
(2) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von 
§ 310 Abs. 1 BGB. 
 

§ 2, Angebot – Angebotsunterlagen 
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir 
dieses innerhalb von zwei Wochen annehmen. 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte 
bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
 

§ 3, Preise – Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 
Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung. Diese wird gesondert in Rechnung 
gestellt. 
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen. Sie 
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 
(ohne Abzug) innerhalb von 21 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es 
gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er 
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 

§ 4, Lieferzeit 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 
technischen Fragen voraus. 
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
(3) Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Transportfahrzeug diese ohne 
jede Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend 
befestigten, mit schweren Lastwagen ungehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist 
diese Voraussetzung nicht gegeben, haftet der Käufer für alle daraus entstehenden 
Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Das Entleeren des 
Transportfahrzeuges muss unverzüglich, zügig und ohne Gefahr für das Fahrzeug 
erfolgen können. Für die Be- und Entladung von schüttbaren Massengütern beträgt 
die Be- und Entladefrist ab Eintreffen am Zielort jeweils maximal 20 Minuten. Nach 
Ablauf dieser Frist tritt Annahmeverzug ein. Ist der Käufer Kaufmann i. S. des HGB, 
so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur 
Abnahme des Baustoffes und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt. 
(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt für den Zeitraum der hierdurch 
eingetretenen Verzögerung der Lieferung eine Vertragstrafe i.H.v. 100,00 Euro netto 
pro Stunde ab den ersten 10 Minuten der hierdurch eingetretenen Verzögerung zu 
verlangen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche (Rücktritt, Schadensersatz statt 
der Leistung und Schadensersatz neben der Leistung) bleiben vorbehalten. Dem 
Kunden steht das Recht zu, uns nachzuweisen, dass infolge des Verzugs gar kein 
oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 
(5) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (4) S. 1 vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem 
Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug 
geraten ist. 
(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB 
ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines 
von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, 
dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 
(7) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug 
auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(8) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns 
zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(9) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten. 
 

§ 5, Gefahrenübergang – Verpackungskosten 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab 
Werk“ vereinbart. 
(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen. 
(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des 
Baustoffs geht bei Abholung im Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem der Baustoff/ 
die sonstige Kaufsache unser Werk verlässt. Bei Lieferung außerhalb des Werkes 
geht die Gefahr über sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten 
Anlieferstelle zu fahren, spätestens jedoch sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle 
eingetroffen ist. 
 

§ 6, Mängelhaftung 
(1) Die Eignung des Baustoffes/ der Kaufsache für eine bestimmte Verwendung 
gewährleisten wir nur, wenn dies gesondert schriftlich vereinbart wird. Der Nachweis 
einer den gültigen Vorschriften entsprechenden Behandlung und Verarbeitung nach 

Gefahrübergang obliegt dem Käufer. Hat der Käufer den gelieferten Baustoff durch 
Zusätze oder in sonstiger Weise in seiner Zusammensetzung verändert oder 
verändern lassen, besteht kein Anspruch auf Gewährleistung, es sei denn, der Käufer 
weist nach, dass die Veränderung des Baustoffs den Mangel nicht herbeigeführt hat. 
Offensichtlich mangelhafter/ falscher Baustoff, insbesondere solcher einer falschen 
Sorte, darf nicht verarbeitet werden.  
(2) Mängel sind gegenüber der Betriebsleitung zu rügen. Erfolgt die Rüge mündlich 
oder fernmündlich, bedarf sie schriftlicher Bestätigung. Fahrer, Laboranten und 
Disponenten sind zur Entgegennahme der Rüge nicht befugt. Offensichtliche Mängel 
gleich welcher Art und die Lieferung einer offensichtlich anderen als der vereinbarten 
Baustoffsorte oder -menge sind von Kaufleuten im Sinne des HGB bei der 
Ablieferung des Baustoffes zu rügen. In diesem Falle hat der Käufer den Baustoff 
zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet zu lassen. Beanstandete Baustoffe 
dürfen nicht verarbeitet werden. Nicht offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, und 
die Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der vereinbarten Baustoffsorte 
oder -mengen sind von Kaufleuten im Sinne des HGB nach Sichtbarwerden 
unverzüglich, von Nichtkaufleuten innerhalb der Gewährleistungsfrist, zu rügen. Bei 
nicht form-oder nicht fristgerechter Rüge gilt der Baustoff als genehmigt. Proben 
gelten nur dann als Beweismittel, wenn sie in Gegenwart eines von uns Beauftragten 
vorschriftsmäßig entnommen und behandelt worden sind.  
(3) Bei berechtigter und fristgerechter Mängelrüge kann der Käufer zunächst 
Mängelbeseitigung oder Neulieferung (Nacherfüllung) verlangen. Erst wenn die 
Nacherfüllung fehlschlägt, kann der Käufer Schadensersatz, Rücktritt vom Vertrag 
oder Minderung verlangen. Unsere Haftung auf Schadensersatz wegen der Lieferung 
mangelhafter Baustoffe ist in Fällen der einfachen Fahrlässigkeit nach dem Umfang 
nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden, im Übrigen, soweit der Schaden 
darüber hinausgeht, auf die Höhe der Deckungssumme unserer 
Produkthaftungsversicherung, die mindestens 2,5 Millionen Euro beträgt, begrenzt, 
sofern nicht die von uns zu vertretende Vertragsverletzung auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht.  
(4) Die Gewährleistungsfrist für unsere Baustoffe beträgt zwei Jahre seit Anlieferung, 
es sei denn er ist für die Herstellung eines Bauwerkes verwendet worden (§ 438 Abs. 

1 Nr. 2 b) BGB); dann beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Jahre. 
Gewährleistungsansprüche eines Kaufmanns im Sinne des HGB verjähren 
spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Mängelrüge durch uns. 
(5) Eine Eignung von durch uns verkauften Schotter für eine Verarbeitung im Rahmen 
von sog. „Gabionen“ wird nicht zugesichert, ist nicht Vertragsbestandteil und wird 
durch die Parteien auch ausdrücklich nicht vorausgesetzt. Für den Fall, dass der von 
uns gelieferte Schotter dennoch auf eigenes Risiko des Käufers im Rahmen einer 
Gabione genutzt werden soll, ist zu bedenken und zu beachten dass hinsichtlich der 
Körnungsgröße des von uns gelieferten Schotters eine erhebliche 
Schwankungsbreite besteht, dass auch mit erheblichen Schwankungsbreiten 
hinsichtlich der Farbgebung des Gesteins gerechnet werden muss, sowie dass sich 
die abschließende Färbung des Gesteins unter regelmäßigem Witterungseinfluss 
nach Einbringung in die Gabione durchaus nicht unerheblich verändern kann. Alle 
vorgenannten Eigenschaften schließen regelmäßig eine Eignung im Rahmen der 
Nutzung in einer Gabione aus. Wir weisen weiter darauf hin, dass auch unter 
regelmäßigem Witterungseinfluss zudem für die Bestandsfestigkeit des Steins 
(Frostbeständigkeit) keine Gewährsleistung übernommen werden kann. 
 

§ 7, Gesamthaftung 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. 
Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 
(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines 
Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser 
Aufwendungen verlangt. 
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 
 

§ 8, Eigentumsvorbehaltssicherung 
(1) Der Baustoff/ die Kaufsache bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher 
Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, unser Eigentum.  
(2) Unseren Baustoff darf der Käufer weder verpfänden noch sicherungsübereignen. 
Jedoch darf er ihn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder -
verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen sein Vertragspartner bereits 
im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder ein Abtretungsverbot vereinbart. 
Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen nach Abs. 1 
Satz 1 schon jetzt alle künftig entstehenden Forderungen aus Weiterverkauf, 
Verarbeitung oder Verwendung unseres Baustoffes im Rahmen von Bauleistungen 
mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unseres Baustoffes mit Rang vor dem 
restlichen Teil der Forderungen ab. Für den Fall, dass der Käufer unseren Baustoff 
zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren oder aus unserem Baustoff 
hergestellte neue Sachen verkauft oder unseren Baustoff mit einem fremden 
Grundstück oder einer fremden beweglichen Sache verbindet, vermengt oder 
vermischt und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine übrigen Leistungen 
deckt, tritt er uns schon jetzt wegen der gleichen Ansprüche diese Forderungen mit 
allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unseres Baustoffes mit Rang vor dem 
restlichen Teil der Forderungen ab. Wir nehmen die Abtretungserklärungen des 
Käufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer diese Forderungen 
einzeln nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben 
mit der Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach Abs. 1 Satz 1 an uns zu 
zahlen. Jederzeit sind wir berechtigt auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung 
zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Indessen werden wir von 
diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, 
solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Für 
den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er bereits 
jetzt seine jeweilige Restforderung in Höhe dieser Forderungsteile ab. Der Anspruch 
auf Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt. Seine Forderungen darf 
der Käufer gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten, noch verwenden, noch mit 
Nacherwerbern eine Abtretung vereinbaren. Bei laufender Rechnung gelten unsere 
Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. Der Käufer hat uns 
von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte 
unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen 
Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten zu tragen. 



Der "Wert unseres Baustoffes" im Sinne dieses § 8 entspricht dem in der Rechnung 
ausgewiesenen Kaufpreis. Auf Verlangen des Käufers werden wir die uns 
zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert die Forderungen nach 
Abs. 1 Satz 1 um 20 % übersteigt. 
 

§ 9, Baustoffüberwachung 
Unsere Beauftragten (Eigenüberwachung) sowie denen der Fremdüberwachung und 
der obersten Bauaufsichtsbehörde ist das Recht vorbehalten, während der 
Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und 
Proben zu entnehmen. 
 

§ 10, Gerichtsstand – Erfüllungsort 
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort. 


